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Pro »Informatik und Gesellschaft«

FIfF-Mitgliederversammlung beschließt die Einrichtung eines Studienpreises

Der Gedanke war schon länger unterwegs. Bereits vor der Jah-
restagung vergangenes Jahr in Aachen war Raffael Rittmeier an 
den damaligen Vorstand mit der Idee herangetreten, das FIfF 
könne regelmäßig einen Preis für besonders gute Abschluss-
arbeiten im Themenkontext von Informatik und Gesellschaft 
vergeben. Die Idee stieß auf breite Zustimmung, allein die Dis-
kussion und Ausformulierung der Vergabebedingungen erfor-
derte noch einige Zeit. Um die besondere Bedeutung dieses 
Preises herauszustellen und seine Einrichtung auf eine breitere 
Basis zu stellen, wurde schließlich die abschließende Diskussion 
auf die Tagesordnung der Mitgliederversammlung 2009 ge-
setzt. Ein im Vorfeld erarbeiteter und in kleinerem Kreise dis-
kutierter Entwurf, der die Vergabe dieses Studienpreises regelt, 
wurde vorgestellt und nach einigen Anpassungen durch die Mit-
gliederversammlung einstimmig verabschiedet. 

Das Gebiet Informatik und Gesellschaft steht hochschulpoli-
tisch in einer Verteidigungshaltung. Vakant werdende I&G-Pro-
fessuren werden gar nicht oder mit anderen Aufgabenbeschrei-
bungen wiederbesetzt. Der Stellenwert von I&G-Veranstaltun-
gen in Prüfungsordnungen und Studienplänen ist – dort, wo es 
dieses Gebiet überhaupt gab – durch den Bologna-Prozess an-
gegriffen. Bei den im Zuge des Umbaus vom Diplom zum Ba-
chelor erforderlichen inhaltlichen Kürzungen im Studium haben 
die Gebiete der »Kerninformatik« – das ist wenig überraschend 
– eine weitaus stärkere Lobby. 

Umso wichtiger ist es, Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern in der Qualifi kationsphase deutlich zu ma-
chen, dass es eine gesellschaftliche Anerkennung für fundierte 
und differenzierte Auseinandersetzungen mit Fragen aus dem 
Gebiet Informatik und Gesellschaft gibt. Das FIfF möchte mit 
der Einrichtung dieses Studienpreises herausragende Leistungen 
des wissenschaftlichen Nachwuchses in diesem Bereich würdi-
gen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Thema 
der Arbeit sowie die besonderen Leistungen des Autors bzw. der 
Autorin lenken.

Der Preis soll erstmals auf der nächsten FIfF-Jahrestagung im 
November 2010 vergeben werden. Bis 31. März 2010 können 
hierfür Qualifi kationsarbeiten (Bachelor-, Master-, Diplomarbei-
ten oder Dissertationen) vorgeschlagen bzw. eingereicht wer-
den, die in den letzten zwei Jahren vor Nominierungsschluss 
abgeschlossen wurden. Weitere Details zum Ablauf des Einrei-
chungs- und Vergabeverfahrens sind den von der Mitgliederver-
sammlung beschlossenen Regelungen zu entnehmen, die nach-
stehend abgedruckt werden.

Wir bitten alle Mitglieder und Freundinnen und Freunde des 
FIfF, die Existenz dieses Studienpreises weiträumig bekannt zu 
machen und für Einreichungen zu werben. Eine elektronische 
Fassung der Regelungen fi ndet sich unter: 

www.fi ff.de/studienpreis 
(Ralf E. Streibl)

Studienpreis 
des Forums InformatikerInnen für Frieden 

und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF) e.V.

§1 Zweck

(1) Das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaft-
liche Verantwortung e.V. vergibt gemäß Beschluss der Mitglie-
derversammlung vom 15.11.2009 jährlich einen Studienpreis für 
herausragende Arbeiten im Themenfeld »Informatik und Gesell-
schaft«. 

(2) Der Preis soll erstmals 2010 vergeben werden. Die Einrich-
tung des Studienpreises erfolgt zunächst für drei Jahre. Danach 
entscheidet der Vorstand über eine Weiterführung und berichtet 
hierüber der Mitgliederversammlung. 

(3) Der Preis wird mit 333 Euro für den ersten Platz, 222 Euro 
für den zweiten und 111 Euro für den dritten Platz dotiert. In 
späteren Jahren können durch Vorstandsentscheidung die Preis-
gelder angepasst werden. Eine Vergabe an mehrere Preisträge-
rinnen/Preisträger sowie eine Teilung des Preisgeldes ist mög-
lich.

(4) Mit dem Preis sollen herausragende Leistungen des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in diesem Bereich gewürdigt und die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Thema der Arbeit so-
wie die besonderen Leistungen des Autors / der Autorin gelenkt 
werden. 

(5) Es wird angestrebt, dass Preisträgerinnen / Preisträger ihre 
Arbeit im FIfF selbst präsentieren (Jahrestagung, FIfF-Kommu-
nikation etc.).

§2 Gegenstand

(1) Der Preis wird vergeben für herausragende Qualifi kations-
arbeiten (i.d.R. Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten sowie 
Dissertationen). 

(2) Thema und inhaltliche Ausrichtung der Arbeit muss den Zie-
len des Forums InformatikerInnen für Frieden und gesellschaft-
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liche Verantwortung e.V. entsprechen, die in der Satzung des 
Vereins festgeschrieben sind.

(3) Neben Arbeiten aus der Informatik kommen auch Arbeiten 
aus anderen Disziplinen in Betracht, sofern in der Arbeit Themen 
aus dem Bereich »Informatik und Gesellschaft« interdisziplinär 
mit einem klaren Bezug zur Informatik behandelt werden. 

§3 Vorschläge

(1) Vorgeschlagen werden können Arbeiten, die in den letz-
ten zwei Jahren vor dem jeweiligen Nominierungsschluss abge-
schlossen wurden (bei Verschiebung einer Preisvergabe verlän-
gert sich der Zeitraum von zwei Jahren um den Zeitraum der 
Verschiebung).

(2) Vorschlagsberechtigt sind sowohl die Autorinnen/Autoren 
selbst als auch Dritte (z.B. Betreuerinnen/Betreuer, Gutachte-
rinnen/Gutachter der Arbeit etc.). Sofern die Arbeit einer ande-
ren Person als Vorschlag eingereicht wird, ist eine Einverständ-
niserklärung der Autorin / des Autors hinzuzufügen. 

(3) Soweit vorliegend sollten dem Vorschlag auch die dazuge-
hörigen Gutachten beigefügt werden (nach Zustimmung der 
Verfasserinnen / Verfasser des Gutachtens). Sofern noch keine 
abschließenden Gutachten vorliegen, kann auch eine Stellung-
nahme der Betreuerin / des Betreuers oder einer anderen Hoch-
schullehrerin / eines anderen Hochschullehrers beigefügt wer-
den.

(4) Vorschläge sind einzureichen bei der Geschäftsstelle des 
Forums InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Ver-
antwortung e.V., Goetheplatz 4, 28203 Bremen bis spätestens 
31. März des Vergabejahres. Dem Vorschlag ist eine Begrün-
dung der Nominierung sowie ein Exemplar der nominierten Ar-
beit beizufügen, welches in das Eigentum des FIfF übergeht. Zur 
Erleichterung des Auswahlprozesses sollte die Arbeit auch in di-
gitaler Form (als PDF-Dokument) beigefügt werden. Das FIfF 
und die Mitglieder der Auswahlkommission werden ohne Ab-
sprache mit dem Verfasser / der Verfasserin die eingereichte Ar-
beit keinen weiteren Dritten zugänglich machen. 

§4 Auswahlverfahren

(1) Der Vorstand des FIfF benennt eine Auswahlkommission be-
stehend aus fünf bis sieben Mitgliedern. Der Vorstand des FIfF 
bestimmt aus seinen Reihen ein Mitglied, das die Geschäftsfüh-
rung übernimmt. Die Konferenz der Informatik-Fachschaften 
wird eingeladen, ein studentisches Mitglied für die Auswahl-
kommission zu benennen. Mindestens zwei Personen der Aus-
wahlkommission sollten in der Informatik-Lehre an Hochschu-
len tätig sein. Die Auswahlkommission sollte in Bezug auf be-
rufl ichen Status, Geschlecht und fachliche Ausrichtung ausge-
wogen besetzt sein. Der FIfF-Vorstand kann eine oder mehrere 
Partnerorganisationen um Vorschläge für Mitglieder der Aus-
wahlkommission bitten. 

(2) Wenn ein Mitglied der Auswahlkommission feststellt, dass 
ihm eine unparteiliche Mitwirkung im Auswahlverfahren auf-
grund besonderer Umstände nicht möglich ist (Befangenheit 

z.B. auf Grund von Verwandtschaft, persönlichen Bindungen, 
Konfl ikten, enger wissenschaftlicher Kooperation, unmittelbarer 
wissenschaftlicher Konkurrenz mit eigenen Projekten oder Plä-
nen, Angehörigkeit zur selben wissenschaftlichen Einrichtung 
o.ä.), teilt es diese Bedenken dem FIfF-Vorstand umgehend mit 
und prüft gemeinsam mit dem Vorstand des FIfF, ob eine Beteili-
gung in diesem Auswahlverfahren möglich ist. Im Falle des Aus-
scheidens eines Mitglieds der Auswahlkommission benennt der 
FIfF-Vorstand umgehend ein entsprechendes Ersatzmitglied.

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission verpfl ichten sich hin-
sichtlich des Auswahlverfahrens zur Vertraulichkeit.

(4) Nach Sichtung der eingereichten Vorschläge bereitet die Jury 
bis zum 31. August des Vergabejahres eine Empfehlung zur Ver-
gabe des Studienpreises an den FIfF-Vorstand vor. Die Auswahl-
kommission muss ihre Empfehlung begründen. Sofern die Aus-
wahlkommission keine Arbeit für preiswürdig erachtet, kann sie 
auf die Ausübung des Vorschlagsrechtes verzichten. Sofern die 
Auswahlkommission der Ansicht ist, dass zu wenige Arbeiten 
eingereicht wurden, kann sie dem FIfF-Vorstand vorschlagen, 
den Vergabezeitraum um ein Jahr zu verlängern, die bislang 
eingereichten Arbeiten bleiben in diesem Fall alle weiterhin im 
Auswahlprozess. Die Empfehlung der Auswahlkommission kann 
auch eine Teilung des Preises vorsehen.

(5) Die Auswahlkommission prüft, ob die eingereichten Arbei-
ten den Vorgaben nach §2 entsprechen. Bei ihrer Entscheidung 
über den Vergabevorschlag berücksichtigt die Auswahlkommis-
sion die wissenschaftliche Originalität und den Innovationswert 
der eingereichten Arbeiten, d.h. insb. die Leistung für die Wei-
terentwicklung des Fachgebietes, sowie die Verständlichkeit der 
Darstellung.

§5 Vergabe

(1) Der Vorstand des FIfF beschließt aufgrund der Empfehlung 
der Auswahlkommission über die Vergabe des Studienpreises 
des FIfF. 

(2) Die Preisvergabe ist mit einer Urkunde sowie einem Preisgeld 
(vgl. §1) verbunden.

(3) Die Bekanntgabe der Preisverleihung soll möglichst im Rah-
men der FIfF-Jahrestagung erfolgen. Ferner sollen die Preisträ-
gerinnen und Preisträger mit ihren Arbeiten in der FIfF-Kommu-
nikation vorgestellt werden.

Weitere Informationen: 

Forum InformatikerInnen für Frieden
und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF) e.V. 

Goetheplatz 4
D-28203 Bremen
Tel.: 0421 - 33 65 92 55
fi ff@fi ff.de
www.fi ff.de


